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ASTRID MÖNNIKES

Astrid Mönnikes
Diplom Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin, Heilerziehungs-
pflegerin, Case Managerin (DGCC) und weitergebildet in der 
Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen 

Meine Erfahrung: Seit über 20 Jahren arbeite ich 
mit Familien zusammen, die ein Kind mit 
Behinderung oder einer schweren Erkrankung 
haben. Ich weiß, wie oft den Eltern nützliche 
Informationen unbekannt sind oder die Zeit und 
die Kraft fehlt, diese zu beschaffen.

Mein Ziel: Familien mit einem behinderten oder 
schwer kranken Kind ein umfassendes Wissen 
über die bestehenden Hilfen und Entlastungs-
möglichkeiten vermitteln, die ihnen den Alltag 
erleichtern können.

Mein Angebot: In der individuellen Beratung 
informiere ich Sie über vorhandene Unterstüt-
zungsmöglichkeiten und biete Ihnen meine Hilfe 
bei der Umsetzung an.

Auf der Homepage finden Eltern, Ärzte, 
Pädagogen und Therapeuten weitere Informatio-
nen z. B. welche Leistungen den Eltern zustehen, 
wenn ihr Kind ein Pflegegrad hat oder warum 
ein Pflegegrad viel mehr Kindern zusteht, als 
allgemein angenommen wird.

Ich freue mich über Ihren Anruf oder eine Mail:
0157/ 92 30 70 08 oder 
0221/64 30 51 21
beratung-moennikes@web.de
www.beratung-moennikes.de

Mein Beratungsangebot ist gemäß § 31 Abs. 3 AnFöVO als 
niedrigschwelliges Angebot anerkannt.
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Ihr Kind hat (noch) keinen Pflegegrad?

Gerne erkläre ich Ihnen, was ein Pflegegrad 
bedeutet und ob Ihrem Kind ein Pflegegrad 
zusteht. Auch wenn Ihr Kind nicht körperlich 
pflegebedürftig ist, kann Ihnen ein Pflegegrad 
zustehen, wenn es im Alltag mehr Unterstützung 
von Ihnen benötigt, als Kinder im selben Alter.
Ich unterstütze Sie bei der Antragsstellung und 
bereite Sie auf den Begutachtungstermin vor, so 
dass Sie die Leistungen bekommen, die Ihnen 
zustehen. 

Ihr Kind hat einen Pflegegrad?

Neben dem monatlichen Pflegegeld gibt es 
weitere Entlastungs- und Unterstützungs-
möglichkeiten wie z. B.

•  einen Überblick, welche Leistungen Ihnen von 
der Pflegeversicherung monatlich bzw. jährlich 
zur Verfügung stehen, wie diese beantragt 
werden und wie Sie diese nutzen können

• Unterstützung im Haushalt 

•  (Finanzierung von) Kinderbetreuungsstunden 
durch andere Personen

•  kostenfreie Unfallversicherung, ggf. werden 
auch Renten- und Arbeitslosenversicherung für 
den als Pflegeperson eingetragenen Elternteil 
gezahlt

•  Unterstützung in der Kommunikation / beim 
Schriftwechsel mit Behörden wie z. B. der 
Pflege- oder Krankenkasse

Ihr Kind hat noch keinen bzw. hat 
einen Schwerbehindertenausweis?

Gerne informiere ich Sie über Antragstellung und 
Vorteile, die sogenannten Nachteilsausgleiche, 
die der Ausweis mit sich bringt, wie z. B.

•  Steuervergünstigungen

•  Mögliche Vergünstigungen im öffentlichen 
Verkehr und Parkerleichterungen

•  Vergünstigungen bei Eintrittspreisen

•  Freibetrag beim Wohngeld

•  Freibetrag beim Wohnberechtigungsschein
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